
 

 

SCHUL- UND GEMEINDEBIBLIOTHEK EMMEN 
 
 
Pflichtenheft  
 
für den Schulbibliothekar* 
 
Grundlagen 1 Für die Leitung der Schulbibliothek gelten als massgebende 

Grundlagen: 
 

- Verordnung des Erziehungsrates über die Schulbibliothe-
ken 

- Erlasse und Verordnungen der kant. Kommission für 
Schul- und Gemeindebibliotheken 

- Reglement für die Schul- und Gemeindebibliothek Emmen 
- Benutzungsordnung für die Schul- und Gemeindebibliothek 

Emmen 
- "Richtlinien für Schulbibliotheken" der SAB 

 
Allgemeines 2 Der Schulbibliothekar ist Bindeglied zwischen dem Leiter der 

Gemeindebibliothek, der Lehrerschaft und den Schülern des 
Gersag Schulzentrums. 

 
 Er koordiniert in Zusammenarbeit mit dem Leiter der Gemein-

debibliothek deren Benützung durch Schulklassen und Leh-
rerschaft. Er erlässt die hiefür notwendigen Weisungen. 

 
Bestandesarbeiten 3 Der Schulbibliothekar berät den Leiter der Schul- und Ge-

meindebibliothek in Fragen der Medienanschaffung für die Bi-
bliothek. 

 
Ordnung 4 Der Schulbibliothekar sorgt sich um die allgemeine Ordnung 

in der Bibliothek, wenn diese von Schulklassen oder Lehrer-
schaft benützt wird. 

 
Benutzerdienst 5 Der Schulbibliothekar organisiert und leitet die spezielle 

Schüler- Ausleihe ausserhalb der allgemeinen Öffnungszeiten. 
 
 Er ist in Zusammenarbeit mit dem Leiter der Schul- und Ge-

meindebibliothek verantwortlich: 
 

- für die Einführung der neuen Klassen und Lehrer; 
- für die Beratung der Lehrerschaft hinsichtlich von Arbeits- 

und Unterrichtshilfen für Schulstunden in der Bibliothek. 
 
Öffentlichkeitsarbeit 6 Der Schulbibliothekar macht Lehrerschaft und Schüler auf 

das Medienangebot und die Dienstleistungen der Bibliothek 
aufmerksam. 

 
 Er orientiert laufend über Neuanschaffungen. 
 
 
 



 

 

* Alle personenbezogenen Begriffe gelten für Personen des weiblichen und männlichen Geschlechtes 
 Er berichtet regelmässig an den Lehrerkonferenzen über die 

Schulbibliothek. 
 
Gültigkeit 7 Dieses Pflichtenheft ist von der Bibliothekskommission an 

deren Sitzung vom 29. Oktober 1990 in Kraft gesetzt worden. 
 
 Es kann durch die Kommission ganz oder teilweise geändert 

werden. 
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